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Kundmachung
Mehlumraqonierung
anIHIicd äer MMellmig cler neuen Meklberugzkane.

Diejenigen Hausbalte oder Einzelpersonen. welche nach Ablauf der
gegenwärtig gültigen

von der zuständigen städtischen Meblabgabestelle tgelbe Karle) zu einer
Konsunientenorganisalioti lblaue Karte) übertreten. und diejenigen Mitglieder
»an Konsunicntciwrganisalionen, welche der zuständige» städtischen Mebl-
abgabestclle zugcwiesen werden wollen, müssen dcti beabsichtigten Ucbertritt

bis längstens am 14. September 1918
der zuständigen Brot- und Meblkommissionzur Borinerkung anzeigen. Die dem
Uebcrlrittc ciitsbrechende Meblbezugskarte wird sodann zugleich mit den Lebens¬
mittelkarten am 28.SeptemberI!>18 zur Ausgabe gelangen.

Der Uebertritt»on einer städtischen Meblabgabestellc zu einer anderen
städtischen Meblabgabestelle kann nur im Falle der Nebersiedlniig in den Sprengel
einer anderen Brot- und Meblkommissionerfolgen.

Nach dem ILSeplemberl!>18 erstattete llcbertrittSanzcigcn können, wen»
sie nicht mit Ucbcrsicdlnngen im Znsammenbange sind,erst mitltl.Februar lttk!)
Berücksichtigung finde».

vom Maglllrale derk. Ir. gMchaupk- mtl gellclenrllaM Alen
als politischer Behörde I. Jastau-

am2«. Augustitilö.
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